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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
01/Br 

Datum 
04.08.2022 

Vorlage-Nr. 
XIX-0172/2022 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und 
Personal 

öffentlich 01.09.2022 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 12.09.2022 Vorberatung 

Kreistag öffentlich 26.09.2022 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Wolfenbüttel 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Hauptsatzung für den Landkreis Wolfenbüttel vom 23.01.2012 in der Fassung der 4. 
Änderungssatzung vom 26.09.2022, laut Anlage 1 zur Vorlage XIX-0172/2022, wird beschlossen. 
 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
      

Produktkonto 
      

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
      

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert 

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert 

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
 
Gem. § 12 Abs. 1 NKomVG muss jede Kommune eine Hauptsatzung erlassen. In ihr ist zu 5 
regeln, was durch Rechtsvorschrift der Hauptsatzung vorbehalten ist. Nach § 12 Abs. 2 
NKomVG ist für Beschlüsse über die Hauptsatzung der Kreistag zuständig und der Beschluss 
über eine Änderung muss mit der Mehrheit der Mitglieder des Kreistags gefasst werden. Bei 
47 Mitgliedern des Kreistags müssen demnach 24 mit „ja“ stimmen, um die Satzung zu 
ändern. 10 
 
Mit der Änderung des § 64 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) ist es auch unabhängig von einer Pandemielage möglich, dass Mitglieder der 
Vertretung per Videokonferenztechnik an den Sitzungen teilnehmen. Vorausgesetzt wird gem. 
§ 64 Abs. 3 Satz 1 NKomVG eine Regelung in der Hauptsatzung.  15 
 
Grundsätzlich ausgenommen von der Teilnahme per Videokonferenztechnik sind nach § 64 
Abs. 3 Satz 1 NKomVG die Hauptverwaltungsbeamtin (keine Abgeordnete) und gem. § 64 
Abs. 8 NKomVG i. V. m. § 64 Abs. 3 Satz 3 NkomVG die Vorsitzenden der Ausschüsse nach 
den §§ 71 und 73 NkomVG. Die Änderungen des § 64 NKomVG wurden in § 10 der 20 
Hauptsatzung des Landkreises Wolfenbüttel aufgenommen. 
 
Durch das „soweit“ in § 64 Abs. 3 Satz 1 NKomVG wird der Kommune ein 
Ermessensspielraum eingeräumt, der ermöglicht, die Teilnahme per Videokonferenztechnik 
auf bestimmte Sitzungen zu beschränken. Die Kreistagsfraktionen haben sich darauf 25 
verständigt, dass die Sitzungen des Kreistags grundsätzlich in Präsenz stattfinden sollen. 
Daher werden die Sitzungen des Kreistags von der Zuschaltung per Videokonferenztechnik 
ausgenommen und nur in Ausnahmen gem. § 182 NKomVG zugelassen. 
 
Außerdem können weitere Voraussetzungen der Zuschaltung von der Kommune festgelegt 30 
werden. Davon wird insoweit Gebrauch gemacht, dass eine Teilnahme per Videotechnik nur in 
technisch dafür ausgestatteten Räumen möglich ist.   
 
Außerdem wurde § 9 der Hauptsatzung dahingegen geändert, dass das Amtsblatt des 
Landkreises Wolfenbüttel künftig elektronisch auf der Homepage des Landkreises 35 
veröffentlicht wird. Diese Anpassung entspricht der aktuellen Muster-Hauptsatzung des NLT 
und trägt der Digitalisierung Rechnung. 
 
Ich bitte Sie, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
 40 
 
In Vertretung 
 
 
 45 
 
Heiko Beddig 
 
 

 50 
Anlagen: 

- Anlage 1 - Entwurf der Hauptsatzung 
- Anlage 2 - Entwurf der Hauptsatzung im Änderungsmodus  

 
 55 
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